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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Freytag, den z i Okt. 1800. Drittes Quartal. Den lo Brümäre IX.

V 0 l lz ieh u ng sr a t h.

Beschluß vom 28. Okt.
Der Vollz. Rath Erwägend daß die Menge

der Geschäfte, mit welchen die Verwaltungskammern
belastet sind, den meisten derselben nicht hinlängliche
Zeit läßt, um den Unterhalt der Brücken, Wege,
Strassen und Dämme, welcher fortdauernde Aufmerk-
samkeit und thätige Aufsicht erheifcht, zu besorgen;

Erwägend daß bis zu einer allgemeinen Einrichtung
die Unterstatthalter und Agenten, die Unteraufseher er.
setzen und die Vollziehung der Arbeiten, so Brücken,
Wege, Strassen und Däuuuc betreffen, beaufsichtigen
können.

Erwägend, daß es wesentlich ist, die Zahl der

Wegknechte nach gleichen Grundsätzen zu bestimmen,
damit sowohl der Dienst wohl versehen, als auch ihre
Bezahlung in Ordnung gebracht werden könne;

Nach angehörlein Bericht seines «Kriegsministers —
beschließt:

1. Die Verwaltungskammern welche nicht besonders
eines ihrer Glieder, mit der Ausführung der Ar»
Veiten von Brücken Wegen, Strassen und Däm.
men und der gänzlichen Besorgung des Unterhalts
beauftragen können, we/den dem Kriegsminister
zwey fähige Subjekte zu Aufsehern vorschlagen;
derselbe wird nach eingezogenen Berichten eine»
davon ernennen,

ü. Da keine allgemeine Einrichtung dermalen statt
haben kann, so sind einstweilen die Unterstatthalter
in den betreffenden Distrikten beauftragt, den U».
Unterhalt der Wege zu besorgen und über den-
selben zu wachen; sie werden dnrch die Wegknechte
und andere Arbeiter die anbefohlene Arbeit verrich.
ten lassen, und alle zwey Monate an die Verwal-

tungskammern einen ausführlichen Bericht über
den Zustand der Strassen senden. Alle diese Pc-
richte werden sodann dem Aufscher zugesandt,
welcher gemäß seinen Weisungen, die nöthige«
Maßregeln für die Ausbesserungen nehmen wird.
Den Unterstarchaltern sind jährlich 40 Fr. ê.
Kauzlcykosten zuerkannt.

;. In den grossen Distrikten werden die Untcrstatt-
Halter zur Aufsicht über den Strassenuntcrhalt die

Gemeindsagenten zu Hilfe nehme». Diese so Ange-
stellten erhalten jährlich ,0 Fr. für Kânzleykostcn.

4. Alle Hauptstrassen sotten folgendergestalt eingetheilt
werden: Die erste Klasse begreift die Strassen,
so der Zugrundrichtung durch das Paßiren grosser

Lasten und der Postwagen am meisten ausgesczt

sind. Die zweyte: die weniger mitgenommenen,
dem Handel minder wichtiger, aber dennoch zu

den Hauptstrasscn zu rechnenden Wege. Die dritte:
die Nebenwege und andere, so zu Verbindungc»
im Innern und von einem Canton zum andern
dienen. Die vierte: die einzig zu den Verbindun-
gen zwischen den Gemeinden dienenden Wege.

5. Die Wegknechte sollen bezahlt werden, wie folgt :

r. Auf den Strassen der ersten Klasse zu y Fr.
für ioo Klafter in die Länge; die Klafter zu ic>

Züricherfuß gerechnet. 2. Die auf den Wege«
der zweyten Klasse Angestellten, erhalten 6 Fr.
und 5 bz. für 100 Klafter; und die der dritte«
Klasse ; Fr. Sie erhalten alle 2 Monate ihre
Bezahlung, mittelst welcher sie sich ihre Werkzeuge

unterhalten und anschaffen. Keinem soll über 200-,

Klafter Wegs zugetheilt werden. Die vierte Klasse

hat keine Wegknechte, da sie gänzlich den Gemein-
den zur Last liegt.

6. Um eine gleiche Verfahrungsart im Dienst untz
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die Befolgung der nemlichen Grundsätze allenthal-
den zu erzielen, wird der Kriegsminister Weisungen

für die Aufseher, UnterstailhaltcHund Wegknechte

ergehen lassen.

7. In den Kantonen, wo ciue Einrichtung besteht,

die von der in gegenwärtigem Beschluß vorgeschrie,

denen, verschieden wäre, soll selbe ungültig und

die neue spätestens bis zum ersten nächstkünfrigcn
- Ienner eingeführt seyn.

8. Da die Entschädigungen der Aufseher mit ihren
Arbeiten im Verhältniß seyn müssen so sollen selbe

nach ihren Verrichtungen bestimmt werden, wie

folgt: Sie erhalten für jede, wegen Brücken und

Strassen machende Tagreise ic> Fr., und für jeden

Tag den sie bey Hause in diesem Dienst zubringen,

4 Fr. Jährlich werden ihnen 60 Fr. Kanzley-
kosten bewilligt, Die Bordereaux dieser Tagsolde

werden durch die Verwaltungskammern erwahret.

9. Der Kriegsminister ist mit der Vollziehung dieses

Beschlusses beauftragt, der in das Tagblatt der

Gesetze cingcrükt werden soll.

Folgen die Unterschriften.

Gesetzgebender Rath, -s. Okt.
(Fortsetzung.)

< Beschluß der Botschaft an den Voll;. Rath, bctref-

sind die Vollziehung des Gesetzes v. Dec. 1799.)

-, Der gesetzgebende Rath hat aber auch B. Voll:.
Räthe, aus Ihrem Bericht ersehen, daß in Rücksicht

auf die Verwendung der bisher eingegangenen Gelder,

der Wille des Gesetzes, nach welchem dieser ganze

Ertrag „ans eine völlig gleiche Bezahlung der Geist-

lichen in der ganzen Republik, jedoch mit Rücksicht

auf dasjenige, was ein Theil derselben schon empfan-

gen hat, verwendet werden soll" nicht ist erfüllt
worden "

Es ergiebt sich nemlich aus Ihrem Bericht, daß

im Canton Luzern die ganze Summe der cingegangnen
>" i8?y Fr. dein Liqnidationsbureau angewiesen ward;

last in andern Cantonen andere Summen ebenfalls

dem hiquidationsburcau zußosscn; daß im Canton

Thurgau die Verwaltungskammer den Ertrag jener

Bodenzmszcldcr für lausende Bedürfnisse verwandt hat;
daß endlich die an die Geistlichen bezahlten Summen,
dieses immer nur in dem eigenen Cantone wurden. "

„B, Voll;/ Räthe! Es kann Ihnen nicht u»be-

kamit s yn, daß gerade in einigen Cantonen, aus de.

nen annoch der beträchtlichste Eingang an Erundzin.
sen zu erwarten ist, die Geistlichen in Beziehung ihrer
Gehalte auch am weitesten vorgerückt sind, und daß
dagegen ihre Rückstände in solchen Cantonen die stärk,
sten sind, wo sich von jenem Erlrage wenig oder nichts
erwarten läßt. "

»Der gcsetzg. Rath ladet sie dcßnahen ein, Verfü,
gungen zu treffen, welche von nun an der Vorschrift
des Gesetzes ein Genüge zu leisten, geschickt seyen. "

Die Finanzcommißion macht folgende» Dckretsan.
trag:

Der gesetzgebende Rath,
In Erwägung, daß cö der dermaligcn drückenden

Lage einer Mcz,ge helvetischer Bürger angemessen sey,
dcnstlden so wie es in Ansehung der dem Staat schul,
digcn Grundzinse und Vodcnzinse von den Iahren
17?« und 1799 geschehen, auch die Entrichtung der
diesjährige», soviel möglich zu erleichtern und zu dem
End hin die zu Gunsten solcher Bürger dienlichen Aus.
nahmen gesetzlich zu bestimmen;

In Erwägung aber, daß es nicht minder Pflicht
sey, den Mißbrauch sorgfältig zu verhüt.n, welchen
auch vermögende Bürger von einer solchen Ausnahme
machen könnten;

besch > ießt:
1. Der Vollz. Rath ist bevollmächtigt, unvermögenden

Bürgern entweder zu Entrichiung obgedachtcr Ge-
fälle für das Jahr »Zoo eine längere Zcitftist,
als das Gesetz bestimmt, zu bewilligen; oder selbst

nach Bewandniß der Umstände, ihnen den dieß,
jährigen, dem Staat jchnldigen Grund- und Bo.
denzinse ganz oder zum Theil nachzulassen.

2. Es sind aber alle diejenigen Bürger, welche einen
solchen Aufschub oder Nachlaß genießen wollen,
gehalten, ihr mehreres ober mindercs Unvermögen
durch unzweifelhafte Zeugnisse zu bescheinigen.

z. Solche Zeugnisse müssen von den Mumzipalitätcn
unter ihrem Siegel ertheilt, und sowohl von dem
Agenten als von dem Steuereinnehmer und dem
Untcrstatthalter des Distrikts mit ihrem Visa be,

kräftiget seyn.

4. Ein jedes jolches Zeugniß kann niemals für ganze '

Dssrckle oder Gemeinden, sondern allein für den
oder diejenigen al6 gnltjA erachtet werden, welch?

namentlich darin enthalten sind; und zwar
jedes mit Anzeige des Grund- oder Bodenzinsbe-
träges, für dessen Entrichtung ce Aufschub oder
Nachlaß verlangt. Es soll auch von keiner Be.
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Horde ein solch s Zeugniß anders als in obbcstimm-

ter Form angenommen und einzig auf ein solches

hin die nöthige Milderung gestaltet werden.

5. Gegenwärtiges Dekret soll gedruckt, öffentlich be-

tannr gemacht und wo es nöthig tst, angeschlagen

werden.
Der Antrag wird mit der Abänderung angenommen,

daß statt des -ten, ;len und -ften §. einzig folgender
bestimmt wird:
2. Es sind aber alle diejenigen Bürger, welche einen

solchen Aufschub oder Nachlaß genießen wollten,
gehalten, einzeln und namentlich ihr mehreres
oder minderes Unvermögen durch unzweifelhafte
Zeugnisse zu bescheinigen, deren nähere Bcstim.
mung dem Vollziehungsrathe überlassen ist.

Auf den Ankrag der Criminalgesttzgeb. Commißion
wird folgendes Dekret angenommen:

Der gefetzgebende Rath
In Erwägung, daß die Eingehung ihrer Gewif.

sensheyralh mit Ioh. Mezger von Frankfurt am Mayn,
vorzüglich geeignet sey, d-e unterm 17. Sept. lezlhin
vom Distriklsgecichr von'Laufanne zu einer einjährigen
Elnfperrungsstrafe verfallte Anna Maria Mayor von
Ticherliz sich sagend, aus einem Lebenswandel her-
auszuziehen, den weder Zucht noch Ordnung dulden
können,

G-nchchigt den vom Vollz. Rath über diesen Gegen,
stand unterm ,8. dieß gemachten Autrag uâd beschließt:

Der Anna Maria Mayor von Tscherliz sich sagmd,
den Ueberrest ihrer einjährigen Einsperrungsstrafe
nachzulassen, damit sie znfolg ihres Ehevcrsprechens
den Zimmermann Johann Mezgcr von Frankfurt,
hcyralhen könne.

Die Civilgefttzgcbungs Commißion legt die neue Ab-
fassung der ihr zurückgewiesenen Artikel des Gesctzvor-
schlags über die Competcnz der untern Gerichte und
die Formen der Appellation, vor. Die neue Absas-

' sung wird angenommen.

Die Petilionencoinmißion berichtet über folgende
Gegenstände:

». Die Gemeinde Rcgensperg C. Zürich bittet, auf
neue Angaben von dem Ursprung und Natur ihrer
Bsdenzmspfllcht auf Revision ihres Ansuchens um Be-
frcyung von dieser Schuld. Wird an die Finanzcom-
Mlßiow gewiesen.

2. Das Cautonsgericht Oberland sucht die Gesetz-
gchung um die Gchallsbestimmung seines Weibels, da

die Emolumentc bey weitem nicht hinreichen, an. Wird
der Civilgcsctzgeb. Commißion überwiesen.

;. DerB.Henchom, Pfarrer zu Rosiniere, sendet Be-
merkungen über die Verhältnisse der Religion zum Staat
ein, die an die Unterrichtscommißion gewiesen werden.

Die llnterrichrsevmmlßion wird beauftragt, über
die ihr überwicscnen Zuschriften der Kirchenräthe u, s m.
die Verhältnisse der Religion betreffend, einen allge-
meine» Bericht abzustatten.

Folgendes Befinden des Vollz. Raths wird vcrlestn
und an die Polizeycommißion gewiesen:

B. Gesetzgeber! Der Vollzichungsrarh hat den

GefttzeSvorschlag vom zten Weinmonat, welcher ihm
nur am loten Okt. zugekommen, über die Errichtung
von Wirthshäusern und Pintenschcnken mit derjenigen

Aufmerksamkeit, die der Gegenstand erheischt, in Bf-
rathung genommen, und soll Euch daruver folgendes

Befinden mittheilen.
Vor allem aus scheint zwischen der Bewilligung-

eines solchen Gewerbs, und der Patenlcrtheilung, was
nach dem Vorschlage das ncmliche seyn wurde, unter-
schieden werden zu müssen. Jene ist die Erlaubmß

zur ersten Errichtung, wird gewöhnlich ein für allemal

ertheilt, und soll ganz allein nach den Grundsätzen der

Polizey bestimmt werden. Unter dieser hingegen ver-
stand man bisweilen eine Finanzoperation, die einen

Theil des öffentlichen Auflagensystems ausmacht, uyd
auch von Jahre zu Jahre abgeändert w.roen kann.

Um daher alle Verwirrung zu verhüten, möchte es

angemessener seyn, die Bcwillignngsurkunde nicht Pa-
í tente zu heissen; soudcrn durch den lezkcrn Ausdruck -

die Bescheinigung einer Gebühr-Entrichtung zu bczetch,"

nen, und diese beyden Gegenstände unabhängig von
einander, jeden an seinem Ort zu behandeln.

Durch den dritten Artikel werden die Gesichtspunkte

aufgestellt, unter denen die Zulaßigkett neuer Wirlhs-
Häuser und Schenken untersucht und beurtheilt werden

soll. Immer wird es zwar schwer halten, über die

Bewilligungsart eine solche Vorschrift zu er teilen, -

wodurch dieselbe sowohl dem Einflüsse der pcrsonlickxl, >

Begünstigung entzogen, als überhaupt ein gl.ichförni!, -

gcs und von dem Wechsel der Beamten unabhängiges '

Verfahren erzweckt würde.- Indessen ist eines der

Hauptbedinge, worauf cs hiebey ankömmt,' bäs Be-
dürfniß der Gegend, einer so vielfachen Ansicht sah'a

daß wenigstens dafür eine nähere Bestimmung höchst

wünschenswccth scheint. Aus dieser wird cs sich dann '
ergeben, in wie weit nicht bloß auf daS eigentliche '
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Bedürfniß der Reisenden und des Verkehrs unter den

Einwohnern selbst, sondern mich auf das des Wein«

verkauft im Detail zum Hausgebräuche, so wie auf
die Verhütung des Druckes, der von Monopolien die-

ser Art besorgt wird, soft Rücksicht genommen werden.

Der nemliche Artikel fodert eine Ortsbesichtigung ^

so oft es um die Errichtung einer neuen Wirthschaft

Zu thun ist; auch würde ohne diese nur selten eine reife

und unbefangene Entscheidung zu Stande kommen

können.

Dabey aber scheint es eben so billig die von daher

entstehenden Unkosten und zwar auf jeden Fall von
dem Bewerber tragen zu lassen, als zweckmäßig, dieß

im Gesetze selbst auszudrücken.

Nach dem qckn und 5ten Artikel ist eine Verwal'
tungskammer befugt, die Bewilligung definitiv und

ohne Weilerszichung, ausser bey grössern Tavernen.
Wirthschaften, zu verweigcrn, während dem hingegen
die Ertheilung derselben von der vollziehenden Gewalt
genehmigt werden muß. Zwar fällt es in etwas auf,
die Cowpetenz einer Behörde nicht, wie sonst gewöhn-

lich geschieht, nach dem Gegenstande der Verhandlung
und dem Grabe seiner Wichtigkeit, sondern vielmehr
nach dem Resultate ihrer Entscheidung bestimmt zu

sehen; auch könnte sich der Zurückgewiesene nicht ohne

Grnnd über eine ungünstigere Behandlung, als im
entgcgengescztcn Falle seiner Gegcnparthey wiederfahreu
würde, beklagen. Indessen ist der Vollziehungsrath
so weit davon entfernt, die den Verwallungskammern
zugestandene Vollmacht allzu ausgedehnt zu finden, daß

er ihnen vielmehr auch das Recht zur definitive» Be«

willlgung einzuräumen wünschte, ohne dieselbe noch

einer Genehmigung zu unterwerfen. Indem er Euch,

B- Gesetzgeber! hiezu den förmlichen Antrag thut,
bezieht er sich auf die in seiner frühern Botschaft über

diesen Gegenstand enthaltenen Gründe, und sezt den.

selben nur noch die einzige Bemerkung hinzu: daß so

lange die vollziehende Gewalt mit allen Administrations-
details überhäuft bleiben wird, die zu den eigentlichen

Regierungsgeschäftin erfodcrliche Zeit ihr nothwendig

-geraubt, und jede ins Allgemeine gehende Wirksamkeit
bevnahe unmöglich gemacht wèrden muß. Wenn üdri-

gens von der für die Camonsvecwaltungeu hier ver,
langten Vollmacht je ein Mißbrauch zu besorgen stühnde,

so läßt sich derselbe durch eine wohl noch zweckmäßigere

Aussicht verhüten, als welche durch die Revision jedes

einzelnen Falles ausgeübt- würde.

Zufolge dem zweyten Abschnitte des 6ten Artikels
soll den Bewohnern der Weingegenden die Bewilligung
zum Ausschenken ihres eigenen Wcingewächses nicht
verweigert werden können. So berechtigt dieselben

auch seyn mögen, für den Absatz ihrer Produkte, die

nemliche Freyheit zu fordern, welcher jeder andere

Grunbeigcnlhümer für die scinigen genießt, so werden

doch hiedurch die Weinschenken in einem Grade ver»

vielfältigt, der in Rücksicht ihres Einflusses auf die

öffentliche Ordnung und Sittlichkeit nicht unbesorgt

läßt, und gegen die andcrwärlige Beschränkung dieser

Gewerbe auffallend absticht. Diesem Widerspruche
hätte hingegen völlig ausgewichen werden können, wenn
die Euch vorgeschlagene Unterscheidung zwischen dem

Weinverkauf im Detail und dem eigentlichen Ausschen»

ken würde statt gefunden haben; eine Unterscheidung,
die zugleich erlaubt hätte, die Getränkabgabe auf eine

Weise abzustuffen, daß sie nicht wie gegenwärtig bey«

nahe ausschließend auf die ärmste Volksklasse drückte.

Noch hat der Vollziehungsrath bey diesem Abschnitt

zu bemerken, daß der darin enthaltene Ausdruck nach

alter Uebung " leicht zu dem Mißverständnisse Gelegen«

heit geben könnte, als wenn die Ausnahme nur den«

jenigen Weingegenden gestattet wäre, deren Bewohner
unter der ehmaligen Ordnung der Dinge im Besitze

des Schenkrechts waren, während dem Ihr, B. Ge«

fttzgeber! dieselbe ohne Zweifel auf alle Weinbauer

ohne Unterschied wolltet ausgedchnt wissen.»

Nach dem ;ten Abschnitte des 6ten Artikels kann

den Bewohnern derjenigen Ortschaften, deren Bürger
vormals berechtigt waren, zu Marktzeiten zu Wirthen,
diese Bewilligung ebenfalls nicht verweigert werden.

(Die Forts, folgt.)

Berichtigung.
Im Nr. 157- S. 67?, Sp. 2. ist derErwägungS,

gründ und 1. §. des da abgedrukten Vollziehungsbc«
schlaffes dahin abzuändern:

In Erwägung des Nutzens so die Candidate» deS

geistlichen Standes aus dieser Uebung ziehen können,

und der Nothwendigkeit, daß die pfärrlichen Verrich«
tungen überall gehörig besorgt werden—

«efchließt:
». Jeder Candidat des geistlichen Standes, welcher

ein Vikariac ausschlägt, welches ihm von der kom.

pctenlen Behörde und in seinem Rang übertrage»

wird, kann zu keiner Pfarrey gelangen.


	Vollziehungsrath

